	[image: image1.jpg]



	Regione Autonoma

Trentino-Alto Adige

RIPARTIZIONE III –

MINORANZE LINGUISTICHE ED INTEGRAZIONE EUROPEA

Ufficio per 

 le minoranze linguistiche

	Autonome Region

Trentino-Südtirol
ABTEILUNG III – SPRACHMINDERHEITEN UND EUROPÄISCHE INTEGRATION

Amt für 

Sprachminderheiten

	Region Autonóma

Trentin-Südtirol
REPARTIZIUN III –
MENDRANZES LINGUISTICHES

Y NTEGRAZION EUROPEA

Ufize per 

 la mendranzes linguistiches


Vordruck für die Mitteilung über die Durchführung

An die Autonome Region Trentino-Südtirol

Amt für Sprachminderheiten

Via Gazzoletti 2

38100  TRIENT

	Körperschaft / Vereinigung
	


	Betreff: Initiative
	


Der/die unterfertigte______________________________________, gesetzliche/r Vertreter/in der oben angegebenen Körperschaft/Vereinigung teilt mit, dass die im Betreff angeführte Initiative

(Bitte Zutreffendes ankreuzen)

(   am________________ durchgeführt wurde;        

(  noch nicht realisiert wurde, aber am___________________ durchgeführt wird; 

(  nicht mehr durchgeführt werden kann; 

In diesem Falle erklärt er/sie, 

dass die im Betreff angeführte Initiative nicht durchgeführt wird und dass er/sie infolgedessen
· das Gesuch um Gewährung einer Finanzierung zurückzieht;

· auf die gewährte Finanzierung in Höhe von ____________ € verzichtet, die mit Beschluss des Regionalausschusses vom ______, Nr. _____________ genehmigt wurde.

(Art. 5 Abs. 3 der „Durchführungsverordnung zum Einheitstext, der mit DPRA vom 23. Juni 1997, Nr. 8/L genehmigt wurde, hinsichtlich des Teiles betreffend die Bestimmungen zum Schutz und zur Förderung der Sprachminderheiten“, die mit DPReg. vom 15. Juni 2006, Nr. 9/L genehmigt wurde)

Datum,_______________         Unterschrift_________________________________

Informationen über den Schutz der Privatsphäre im Sinne des Art. 13 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 196/2003:

· Die von Ihnen angegebenen Daten werden ausschließlich in Bezug auf das Verfahren verarbeitet, für das Sie die Unterlagen eingereicht haben. Die Verarbeitung erfolgt auf Papier und/oder auf EDV-Trägern; 

· Die Mitteilung der Daten ist notwendig, um das Verfahren einleiten zu können; 

· Zuständig für die Verarbeitung der Daten ist die Autonome Region Trentino-Südtirol. Verantwortlich ist der Leiter der Diensteinheit für Studien; 

· Sie können zu jeder Zeit Ihre Rechte im Sinne des Art 7 des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 196/2003 gegenüber der Autonomen Region Trentino-Südtirol ausüben, die für die Datenverarbeitung zuständig ist.
